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Gesetz 
zur Änderung des Versorgungswerksgesetzes NRW 

und des Abgeordnetengesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen das 
hiermit verkündet wird: ' 

Gesetz zur Änderung des Versorgungswerksgesetzes 
NRW und des Abgeordnetengesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

Vom 19. Dezember 2019 

Artikel 1 
Änderung des Versorgungswerksgesetzes NRW 

Das Versorgungswerksgesetz NRW vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 544) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen über das 
Versorgu_ngswerk der Mitglieder der Landtage von 
Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Würt
temberg (Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG 
NRW)" 

2. § 1 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 
Name und Mitgliedschaft 

Das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg 
trägt ab dem 1. Dezember 2019 den Namen Versor
gufl:gswerk der Mitglieder der Landtage vo;{ Nord
rhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württem
be_rg _(Versorgungswerk der Landtage - VLT)". Die 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen, des 
Landtags Brandenburg und des Landtags von Baden
Württemberg sind Mitglieder im Versorgungswerk der 
Landtage." 

3. In§ 2 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt gefasst: 

,,(1) Das Versorgungswerk der Landtage ist eine Kör
perschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Düssel
dorf. Das Versorgungswerk erbringt seine Leistungen 
ausschließlich aus eigenen Mitteln. Die Kosten der 
Verwaltung trägt das Land, soweit der Landtag Nord
rhein-Westfalen nach Maßgabe des§ 4 zur Kostentra
gung verpflichtet ist. Soweit die Angelegenheiten des 
Versorgungswerks nicht gesetzlich bestimmt sind 
w~rden sie durch die Satzung geregelt. Die Satzung 
wird vom Versorgungswerk im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

(2) Die Rechte und Pflichten der nordrhein-westfäli
schen Mitglieder desVersorgungs-werks werden durch 
dieses qesetz, das Abgeordnetengesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 252), den Vertrag zwischen dem Landtag Nord
rhein-Westfalen, dem Landtag Brandenburg und dem 
Landtag von Baden-Württemberg über das Versor
gungswerk der Mitglieder der Landtage von Nord
rhein-Westfale~, Brandenburg und Baden-Württem
berg sowie im Ubrigen durch die Satzung des Versor
gungswerks in der jeweils geltenden Fassung 
geregelt." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

,,(1) Das Versorgungswerk unterliegt den versiche
rungsaufsichtsrechtlichen Vorschriften des Landes 
N ordrl?,ein-~estfalen. Die Versicherungsaufsicht 
und die Korperschaftsaufsicht über das Versor
gun~sw~rk fü~ da~ für das Versicherungswesen 
zustandige Mimstermm des Landes Nordrhein
Westfalen im Benehmen mit den für die Versiche
rungsaufsicht zuständigen Ministerien der Länder 
Brandenburg und Baden-Württemberg. Insbeson
dere vor der Erteilung von Genehmigungen ist das 
Benehmen mit den Versicherungsaufsichtsbehör
den der Länder Brandenburg und Baden-Würt-

temberg herzustellen. Es gelten die Vorschriften 
der Versicherungsaufsichtsverordnung vom 29. Fe
bruar 2016 (GV. NRW. S. 149) in der jeweils gelten
den Fassung. 

(2) Das Verwaltungsverfahren des Versorgungs
werks richtet sich nach dem Verwaltungsverfah
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Auf 
die Vollstreckung von Verwaltungsakten des Versor
gungs~erks in den Ländern Brandenburg und Ba
den-Wurttemberg finden die in den jeweiligen 
Ländern geltenden Verwaltungsvollstreckungsge
setze Anwendung." 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Versorgungswerk ist befugt, den Präsidentinnen 
bzw. Präsidenten der Landtage von Nordrhein-West
f~~en, ~rande!lbur~ u~d Baden-Württemberg Aus
kunfte uber seine Mi_tglieder und sonstigen Leistungs
berechtigten zu erteilen, soweit diese für die Gewäh
rung von Leistungen nach den jeweiligen 
Abgeordnetengesetzen erforderlich sind." 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Verwaltungskosten des Versorgungswerks 
~erden nach § 3 des brandenburgischen Gesetzes 
uber das Versorgungswerk der Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags 
Brandenburg vom 19. Juni 2013 sowie nach § 11 
des baden-württembergischen Abgeordnetengeset
zes vom 12. September 1978 anteilig vom Landtag 
Brandenburg und vom Landtag von Baden-Würt
temberg_ getra~en. Vorbehaltlich der Übergangsre
gelung in Artikel 8 Absatz 5 des Vertrages zwi
schen dem Landtag Nordrhein-Westfalen, dem 
Landtag Brandenburg und dem Landtag von Ba
de_n-\Yürttemberg über das Versorgungswerk der 
Mitglieder der Landtage von Nordrhein-Westfalen, 
Brandenburg und Baden-Württemberg ist für den 
zu leistenden Anteil an den Gesamtkosten das Ver
hältnis der gesetzlichen Mitgliederzahlen des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, des Landtags 
Brandenburg und des Landtags von Baden-Würt
temberg maßgeblich. Solange Anwartschaften auf 
Leistungen bestehen oder Renten aus dem Versor
gungswerk gezahlt werden, ist im Falle einer Kün
digung oder Beendigung des Vertrages nach § 6 bei 
der Umlegung der Verwaltungskosten für den kün
digenden Landtag die Zahl der Mitglieder des Ver
sorgungswerks aus dem entsprechenden Land 
maßgeblich, sobald diese Zahl niedriger ist als die 
Zahl_ ~er gesetzlichen Mitglieder des Landtags. Die 
anteilige Kostentragungspflicht gilt nicht für Auf
wandsentschädigungen und Reisekosten der Mit
glieder des Versorgungswerks. 

(~) Das von den Mitgliedern des Versorgungswerks 
eingebrachte Vermögen wird gemeinsam verwaltet. 
Die bis zum 1. Dezember 2019 erworbenen An
sp:rüc~e der Mitglieder des Versorgungswerks der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und 
des Landtags Brandenburg bleiben unberührt." 

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

,,(3) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 kann das 
~and zur _Sicherstellung der versicherungsauf
sichtsrechthchen Mindestquote für die Verlust
rücklage 

1. sich nach Maßgabe des Landeshaushalts an 
einem Zuschuss beteiligen sowie 

2. nach M_aßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes 
G_a~antien und sonstige Gewährleistungen zur 
Risikoentlastung übernehmen. 

Die Höhe der Beteiligung an einem Zuschuss 
gemäß Nummer 1 oder einer Garantie oder Ge
währleistung gemäß Nummer 2 bestimmt sich 
nach dem Verhältnis der gesetzlichen Mitglieder
zahl des Landtags Nordrhein-Westfalen zur ge
setzlichen Mitgliederzahl des Landtags Branden
burg. 

(4) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 kann das 
Land nach Maßgabe des Landeshaushalts einen 
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einmaligen Zuschuss zu den Anwartschaften der 
Mitglieder des Versorgungswerks aus Nordrhein
Westfalen gewähren. Die Höhe des Zuschusses 
wird auf die Summe von jeweils 50 Prozent der 
Rohüberschüsse des Versorgungswerks aus den 
Jahren 2013 bis 2019 begrenzt. Soweit in den Jah
ren 2013 bis 2019 Zuf.ührungen zur Rückstellung 
für satzungsgemäße Uberschussbeteiligungen er
folgten, wird die Summe dieser Zuführungen auf 
den Zahlbetrag angerechnet. Eine Auszahlung von 
Teilbeträgen ist möglich." 

6. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 
Organe und Dienstverhältnisse" 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

,,(2) In der Vertreterversammlung müssen sowohl die 
nordrhein-westfälischen als auch die brandenburgi
schen als auch die baden-württembergischen Abge
ordneten angemessen vertreten sein. Maßgeblich ist 
jeweils das Verhältnis der gesetzlichen Mitgliederzah
len der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Branden
burg und Baden-Württemberg. Die nordrhein-westfä
lischen Mitglieder des Versorgungswerks wählen je
weils zu Beginn der Wahlperiode die auf sie 
entfallenden Vertreterinnen und Vertreter und deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter in die Vertreter
versammlung. Die Vertreterversammlung wählt die 
Mitglieder des Vorstands. Dabei steht den nordrhein
westfälischen Mitgliedern das Vorschlagsrecht für die 
auf sie entfallenden Mitglieder des Vorstands zu. Die 
Amtsdauer der nordrhein-westfälischen Mitglieder 
der Vertreterversammlung und des Vorstands endet je
weils mit Ablauf der Wahlperiode d_~s Landtags Nord
rhein-Westfalen. Diese führen ihre Amter bis zur Wahl 
ihrer Nachfolger weiter. 

(3) Näheres zu den Organen des Versorgungswerks 
wird durch den Vertrag zwischen dem Landtag Nord
rhein-Westfalen, dem Landtag Brandenburg und dem 
Landtag von Baden-Württemberg über das Versor
gungswerk der Mitglieder der Landtage von Nord
rhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württem
berg sowie durch <:lie Satzung des Versorgungswerks 
geregelt. Für eine Ubergangszeit bis zur Neuwahl der 
Vertreterinnen und Vertreter aus Nordrhein-Westfalen 
nach dem Ende der 17. Wahlperiode des Landtags 
Nordrhein-Westfalen können der Vertrag und die Sat
zung abweichende Regelungen vorsehen, soweit diese 
wegen der bis zu diesem Zeitpunkt noch laufenden 
Amtsperioden der nordrhein-westfälischen Organmit
glieder erforderlich sind." 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

,,(4) Das Versorgungswerk besitzt das Recht, Beamtin
nen und Beamte zu haben. Oberste Dienstbehörde ist 
der Vorstand. Oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des 
§ 136 des Landesbeamtengesetzes ist das für das Ver
sicherungswesen zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen." 

7. § 6 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 
Kündigung 

(1) Der Vertrag zwischen dem Landtag Nordrhein
Westfalen, dem Landtag Brandenburg und dem Land
tag von Baden-Württemberg über das Versorgungs
werk der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Bran
denburg und Baden-Württemberg kann von jedem der 
vertragsschließenden Landtage zum Ablauf seiner auf 
den Ausspruch der Kündigung folgenden nächsten 
Wahlperiode gekündigt werden. Der Vertrag besteht 
zwischen den anderen beiden Landtagen fort. Bei 
Kündigung durch zwei Landtage wird der Vertrag mit 
dem Wirksamwerden der zweiten Kündigung beendet. 

(2) Im Fall einer Kündigung oder Beendigung des Ver
trages findet eine Vermögensauseinandersetzung nicht 
statt. Die von den Mitgliedern des Versorgungswerks 
eingebrachten Beiträge verbleiben im Vermögen des 
Versorgungswerks; die zum Zeitpunkt des Wirksam
werdens einer Kündigung oder der Beendigung des 

Vertrages erworbenen Anwartschaften sowie Ansprü
che wegen der Nichterfüllung der Wartezeit für eine 
Altersrente bleiben bestehen, soweit sie nicht durch 
Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen oder zum 
Ausgleich von Bilanzverlusten gemindert werden." 

8. § 7 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 7 
Beitritt anderer Landtage 

Die Satzung kann vorsehen, dass andere Landespar
lamente der Bundesrepublik Deutschland dem Versor
gungswerk beitreten können. Der Beitritt bedarf der 
Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen, des 
Landtags Brandenburg und des Landtags von Baden
Württemberg." 

Artikel 2 
Änderung des Abgeordnetengesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa
len (GV. NRW. S. 252), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Während der Dauer der Mitgliedschaft im Landtag 
darf dem Nachnamen der Zusatz „Mitglied des 
Landtags" oder „MdL" hinzugefügt werden." 

2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „8612" durch die An
gabe „9.330,22" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „2114" durch die An
gabe „2.290,29" ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,Das Übergangsgeld besteht aus einem Grundbe
trag und einem Aufstockungsbetrag." 

b) Die Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Der Grundbetrag wird in Höhe von 50 Pro
zent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 
für drei Monate gewährt." 

c) In Absatz 3 wird das Wort „Übergangsgeld" durch 
das Wort „Grundbetrag" ersetzt. 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Zur Vorsorge für das Alter und zur Unterstüt
zung des überlebenden Ehegatten, des Lebens
partners bzw. der Lebenspartnerin und der Wai
sen ist für die Abgeordneten des Landtags Nord
rhein-Westfalen ein Versorgungswerk am Sitz des 
Landtags errichtet. Die Rechtsverhältnisse des 
Versorgungswerks werden durch das Versorgungs
werksgesetz NRW vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 544) sowie durch die Satzung des Versor
gungswerks in den jeweils geltenden Fassungen 
geregelt." 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Jedes Mitglied hat nach dem Ausscheiden aus 
dem Landtag Anspruch auf eine lebenslange Al
tersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollendet 
hat, sofern es zu diesem Zeitpunkt mindestens 30 
Monate Beiträge in der gemäß Absatz 4 Satz 1 
festgelegten Höhe in das Versorgungswerk gezahlt 
hat und davon mindestens 12 Monate Pflichtbei
träge als Mitglied des Landtags erbracht wurden. 
Ein Rentenbeginn mit Vollendung des 62. Lebens
jahres ist möglich unter Inkaufnahme von Ab
schlägen. Für Mitgliedschaften, die bis zum 31. 
Dezember 2011 begonnen haben, wird die Alters
rente frühestens vom vollendeten 60. Lebensjahr 
an gewährt, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
nach Satz 1 erfüllt sind." 
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5. § 11 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Renten aus dem Versorgungswerk, soweit sie auf 
Pflichtbeiträgen beruhen, und Ansprüche auf Alters
entschädigung und Hinterbliebenenversorgung nach 
dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglie
der des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 
1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 
2004, verringern den Anspruch auf Altersentschädi
gung nach Absatz 1 entsprechend. Renten aus dem 
Versorgungswerk, soweit sie auf Pflichtbeiträgen be
ruhen, werden unter Berücksichtigung des Freibetra
ges nach § 97 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozial
gesetzbuch in dem dort festgelegten Umfang auf die 
Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 2 angerech
net. Ansprüche nach dem Europaabgeordnetengesetz 
und nach dem Abgeordnetengesetz des Bundes oder 
eines anderen Landes und Versorgungsbezüge aus ei
nem Amtsverhältnis oder einer Verwendung im öf
fentlichen Dienst vermindern den Anspruch nach 
Absatz 1 und 2 um den Betrag, um den die Versor
gungsbezüge zusammen mit den Ansprüchen nach 
Absatz 1 und 2 den Höchstbetrag von 36 Prozent der 
Abgeordnetenbezüge nach§ 5 Absatz 1 übersteigen." 

6. § 12 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Bezugsberechtigt sind nacheinander der überle
bende Ehegatte bzw. die überlebende Ehegattin, der 
überlebende eingetragene Lebenspartner bzw. die 
überlebende eingetragene Lebenspartnerin und die 
Abkömmlinge sowie die Eltern bzw. die Geschwister, 
wenn sie mit dem bzw. der Verstorbenen zur Zeit sei
nes bzw. ihres Todes in häuslicher Gemeinschaft ge
lebt haben." 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Aus den ermittelten Daten errechnet sich der 
Betrag zur Anpassung der Abgeordnetenbezüge 
nach § 5 Absatz 1 Satz l." 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,,(5) Die monatlichen Bezüge nach § 5 Absatz 1 
Satz 2 steigen jährlich zum 1. Juli um 3,5 Pro
zent." 

8. In § 16a Absatz 6 Nummer 3 werden die Wörter „in
nerhalb des ersten Halbjahres" durch die Wörter „bis 
zum 31. Juli" ersetzt. 

9. In § 17 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 16 Ab
satz 2 Satz 4" durch die Angabe ,,§ 16 Absatz 2 
Satz 3" ersetzt. 

10. § 18 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben. 

11. In§ 29 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)" gestrichen. 

12. § 31 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) An die Stelle der steuerpflichtigen Entschädi
gung nach § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die Rechts
verhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein
Westfalen vom 24. April 1979 (GV. NRW. S. 238), zu
letzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. 
Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), tritt ein Bemessungs
satz von 60,09 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1. Für die Zusatzbezüge nach § 5 
Absatz 2 für Präsidenten und Präsidentinnen beträgt 
der Bemessungssatz 60,09 Prozent, für Vizepräsiden
ten und -präsidentinnen 30,05 Prozent der Abgeord
netenbezüge nach§ 5 Absatz 1 Satz l." 

13. Nach§ 34 wird folgender§ 35 eingefügt: 

,,§ 35 
Datenschutz 

Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags 
darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit 
dies für die Gewährung von Leistungen und die Er
füllung von Verpflichtungen nach diesem Gesetz er
forderlich ist. Dies gilt auch für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die in §§ 10 und 32 
genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Für Ansprüche nach § 13 gilt § 84 des Landesbeam
tengesetzes sinngemäß." 

14. Der bisherige§ 35 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Artikel 2 Nummer 7 und 12 treten mit Ablauf des 30. 
Juni 2020 in Kraft. 

Im Übrigen tritt dieses Gesetz mit Wirkung vom 1. De
zember 2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019 

(L.S.) 

201013 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2019 S. 992 

Verordnung zur Änderung der 
Qualifizierungsverordnung 

Vom 17. Dezember 2019 

Auf Grund des § 7 Absätze 2 und 3 des Landesbeamten
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, her. S. 642) 
verordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Qualifizierungsverordnung vom 4. November 2014 
(GV. NRW. S. 730) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Verordnung über die berufliche Entwicklung durch 
Qualifizierung innerhalb der Laufbahngruppe 2 

des allgemeinen Verwaltungsdienstes 
im Land Nordrhein-Westfalen (Qualifizierungs 

verordnung - QualiVO LG2 allg Verw)". 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zur Überschrift von Teil 2 wird wie 
folgt gefasst: 

„Teil 2 
Regelungen der beruflichen Entwicklung". 

b) Die Angabe zur Überschrift von Teil 2 Kapitel 1 
wird wie folgt gefasst: 

„Kapitel 1 
Berufliche Entwicklung durch modulare 
Qualifizierung in die Laufbahngruppe 2, 
Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes 

des allgemeinen Verwaltungsdienstes". 

c) Die Angabe zur Überschrift von Teil 2 Kapitel 2 
wird wie folgt gefasst: 

„Kapitel 2 
Berufliche Entwicklung durch ein Masterstudium 

in die Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 
des zweiten Einstiegsamtes des allgemeinen 

Verwaltungsdienstes". 

d) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 12 Inkrafttreten, Übergangsregelung" 
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